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Dienstgebäude und 

Lieferanschrift:

Cecilienallee 2, 

40474 Düsseldorf

T elefon: 0211 475 - 0

T elefax: 0211 475 -2671

poststelle@brd.nrw.de

www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

DB bis Düsseldorf Hbf

U- Bahn Linien U78, U79

Haltestelle: 

Victoriaplatz/Klever Straße

Bezirksregierung Düsseldorf

Mit  elektronischer  Post
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mailto: s.dietz.3.gz95fsgusv@fragdenstaat.de

Umweltinformationsgesetz  Nordrhein -Westfalen (UIG NRW)

Antrag     auf    Zugang     zu    Genehmigungsunterlagen     zu    dem 

Braunkohlekraftwerk Neurath, Block G der RWE Power AG 

Ihre E - Mail vom 09.03.2021 mittels des Webservice 

ww w.fragdenstaat.de , Anfragenummer :  214701

█████████████ ████▎

mit     Ihrer E - Mail vom     09.03.2021 mittels     des Webservice 

www.fragdenstaat.de baten Sie unter Bezugnahme auf das UIG  NRW um 

Übersendung  sämtlicher mir vorliegender  Genehmigungsunterlagen  zum 

B lock G des Kraftwerks Neurath und insbesondere  folgende r Unterlagen :

- FFH -Verträglichkeitsprüfung

- Umweltverträglichkeitsprüfung

- Genehmigungsunterlagen  bezüglich der BImSchV

- wasse rrechtliche   Genehmigungsbescheide,    insofern   Kühlwasser 

genutzt wird.

Ihr v. g. Schreiben stellt einen Antrag  auf Zugang  zu Umweltinformationen 

gemäß  §  2  des  Umweltinformationsgesetzes  Nordrhein -Westfalen  (UIG 

NRW) i.V.m.  §  3  des  Umweltinformationsgesetzes (UIG)  dar.  Nach  §  3 

Abs.   1   UIG    hat   jede    Person   einen    Anspruch    auf   Zugang    zu 

Umweltinformationen,  über  die  eine  informationspflichtige  Stelle  verfügt. 

Der Anspruch ist nur dann ausgeschlossen, wenn schutzwürdige Belange 

gemäß §§ 8, 9 UIG  entgegenstehen.
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Da nicht alle der angefragten Unterlagen bereits veröffentlicht wurden, 
wurde dem Betreiber in Bezug auf den Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen bzw. aufgrund sicherheitsrelevanter 
Informationen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Da aus Sicht des Betreibers keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
berührt sind, steht der Übersendung der angefragten Auskünfte nichts 
entgegen.  

Die folgenden Bescheide erhalten Sie in der Anlage als pdf-Dokument: 

-  Genehmigungsbescheid für die Errichtung und den Betrieb der 
Blöcke F und G (BoA2/3) vom 20.06.2005, Az.: 56.8851.1.1 – 4653 

-  Genehmigungsbescheid zur wesentlichen Änderung der Blöcke F 
und G (BoA 2/3) vom 15.12.2010, Az.: 53.01-100-53.0054/10/0101.1 

-  Wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser aus dem 
Kraftwerk Neurath in die Erft vom 19.07.2017, Az.: 54.7.4.NE-172/97. 

Darüber hinaus ist der Genehmigungsbescheid für die Errichtung und den 
Betrieb einer Quecksilberabscheideanlage an den Blöcken F und G vom 
17.12.2020, Az.: 53.02-0248923-0001-G16-0022/20 auf der Homepage 
der Bezirksregierung Düsseldorf (http://www.bezreg-
duesseldorf.nrw.de/umweltschutz/umweltueberwachung/industrieanlage
nver/rkneuss/Grevenbroich/grev005-Kraftwerk-Neurath_Genehmigung-
wesentliche-Aenderung.pdf) eingestellt. 

Die zu den als Anlage beigefügten Genehmigungsbescheiden gehörigen 
Antragsunterlagen liegen mir nicht digital vor. Aufgrund des Umfangs der 
Antragsunterlagen (ca. 48 Ordner) ist eine Digitalisierung und 
Übersendung der Antragsunterlagen mit erheblichem Aufwand und 
Kosten verbunden. 

Gerne können Sie diese Unterlagen aber nach vorheriger 
Terminabsprache in meiner Dienstelle einsehen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 
Düsseldorf erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur 
Niederschrift erhoben werden. Der Widerspruch kann auch durch 
Übermittlung eines elektronischen Dokumentes mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/umweltschutz/umweltueberwachung/industrieanlagenver/rkneuss/Grevenbroich/grev005-Kraftwerk-Neurath_Genehmigung-wesentliche-Aenderung.pdf
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/umweltschutz/umweltueberwachung/industrieanlagenver/rkneuss/Grevenbroich/grev005-Kraftwerk-Neurath_Genehmigung-wesentliche-Aenderung.pdf
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/umweltschutz/umweltueberwachung/industrieanlagenver/rkneuss/Grevenbroich/grev005-Kraftwerk-Neurath_Genehmigung-wesentliche-Aenderung.pdf
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/umweltschutz/umweltueberwachung/industrieanlagenver/rkneuss/Grevenbroich/grev005-Kraftwerk-Neurath_Genehmigung-wesentliche-Aenderung.pdf
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erhoben  werden.  Die  E - Mail - Adresse  lautet: poststelle@brd.sec .nrw.de . 

Der  Widerspruch  kann  auch  durch  De - Mail  in  der  Sendervariante   mit 

bestätigter   sicherer   Anmeldung   nach   dem  De -Mail - Gesetz   erhoben 

werden.  Die De - Mail - Adresse  lautet: poststelle@brd -nrw.de -mail.de .

Mit  freundlichen  Grüßen

Im Auftrag

gezeichnet

████████▏

Anlage n :

- Genehmigungsbescheid   für  die   Errichtung   und   den  Betrieb   der 

Blöcke F und G (BoA2/3)  vom 20.0 6.2005,  Az.: 56.8851.1.1 – 4653

- Genehmigungsbescheid   zur  wesentlichen  Änderung  der  B löcke  F 

und G (BoA 2/3) vom 15.12.2010,  Az.: 53.01 -100 - 53.0054/10/010 1.1

- Wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung  von Abwasser aus dem 

Kraftwerk Neurath  in die Erft vom 19.07.2017,  Az.: 54.7.4.NE -172/97


